
Hiermit informieren wir die Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption über den Beschluss, 
dass Pastoral- und Gemeindereferent:innen in unserer Seelsorgeeinheit/Gesamtkirchengemeinde  
taufen sollen.

Seelsorgeeinheit 

Name Seelsorgeeinheit

Leitender Pfarrer

Gewählte/r Vorsitzende/r, der für diese Information beauftragt wurde

Die Kirchengemeinde- und gegebenenfalls Pastoralräte haben sich mit der Taufe an folgendem 

Termin/folgenden Terminen   beschäftigt und den Beschluss delegiert.

Der Gemeinsame Ausschuss bzw. der Gesamtkirchengemeinderat hat am  

den Beschluss gefasst, dass Gemeinde- und Pastoralreferent:innen in der Seelsorgeeinheit 

 taufen sollen.

Der Protokollauszug des Gemeinsamen Ausschusses/Gesamtkirchengemeinderats ist beigefügt.

Ort, Datum Unterschrift des leitenden Pfarrers bzw. 
Gewählten Vorsitzenden

über den Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses bzw. 
Gesamt kirchen gemeinderat zur Leitung der gemeinsamen Feier einer Taufe 
durch Gemeinde- und Pastoralreferent:innen

INFORMATION 
an die Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption

Information per E-Mail an: 
Bischöfliches Ordinariat
Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption 
E-Mail: HA-IV@bo.drs.de

Stand November 2022 · HA IV
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